
Liebe Reisegäste
bitte lesen Sie die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedin-
gungen aufmerksam durch. Sie ergänzen die gesetzlichen 
Regelungen und werden Inhalt des Reisevertrages, der im 
Falle Ihrer Buchung zwischen uns, Neue Wege Seminare & 
Reisen GmbH („NEUE WEGE“), und Ihnen zustande kommt.

Allgemeine Reisebedingungen

1. Anmeldung, Bestätigung

1.1 Mit der Reiseanmeldung bieten Sie NEUE WEGE 
den Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage 
der Reiseausschreibung und dieser Allgemeinen Reisebe-
dingungen verbindlich an. Die Anmeldung kann mündlich, 
fernmündlich, schriftlich oder in elektronischer Form (per 
E-Mail, Online-Formular) erfolgen.
1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch 
für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Personen, für 
deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine 
eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er diese Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat.
1.3 Der Reisevertrag kommt mit der Annahme Ihres 
Angebotes durch NEUE WEGE zustande. NEUE WEGE 
bestätigt den Abschluss des Reisevertrages mit der Reise-
bestätigung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per 
E-Mail, in Papier nur nach Art. 250 § 6 I S. 2 EGBGB), die 
NEUE WEGE mit dem Sicherungsschein, der die Insolvenz-
versicherung nachweist, dem Kunden übersendet.
1.4 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt bei Wahrung der vorvertrag-
lichen Informationspflichten ein neues Angebot vor, an das 
NEUE WEGE für 10 Tage gebunden ist. Der Vertrag kommt 
mit dem Inhalt dieses neuen Angebots zustande, wenn Sie 
NEUE WEGE dessen Annahme innerhalb der genannten 
Frist aus drücklich oder schlüssig (z. B. durch Leistung der 
Anzahlung) erklären.

2. Bezahlung

2.1 Nach Erhalt der Reisebestätigung und des Siche-
rungsscheines ist eine Anzahlung von 20 % des Reiseprei-
ses sofort fällig und zu zahlen. Die Anzahlung wird auf den 
Gesamtreisepreis angerechnet.
2.2 Der Restbetrag des Gesamtreisepreises ist spätes-
tens 20 Tage vor Reisebeginn fällig und zahlbar, sofern der 
Sicherungsschein übergeben ist und feststeht, dass die 
Reise durchgeführt wird, insbesondere NEUE WEGE nicht 
mehr nach Ziffer 7.1 vom Reisevertrag zurücktreten kann. 
Wurden die fällige Anzahlung oder der fällige Restpreis 
nach Mahnung und angemessener Fristsetzung zur Zah-
lung nicht oder nicht vollständig bezahlt, kann NEUE WEGE 
vom Vertrag zurücktreten (§ 323 BGB) und den Kunden mit 
Rücktrittskosten und ggf. Schadensersatz belasten. Maß-
gebend für die Rechtzeitigkeit einer Zahlung ist stets der 
Eingang der Zahlung bei NEUE WEGE.

3. Leistungen

3.1 Der Umfang der vertraglichen Leistungen von NEUE 
WEGE ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Reise-
bestätigung in Verbindung mit der für die betreffende Reise 
geltenden Leistungsbeschreibung der Reise in der Aus-
schreibung.
3.2 Wird auf Ihren Wunsch von NEUE WEGE ein individu-
eller Reiseablauf organisiert, so ergibt sich die Leistungs-
verpflichtung von NEUE WEGE ausschließlich aus dem 
konkreten Angebot an Sie und der entsprechenden Reise-
bestätigung.
3.3 Leistungsträger (z. B. Seminarhäuser, Hotels, Trans-
portunternehmen) und Reisevermittler oder Reisebüros 
sind von NEUE WEGE nicht bevoll mächtigt, Zusicherungen 
zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die 
Reiseausschreibung oder die Reisebestätigung von NEUE 
WEGE hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen oder 
den bestätigten Inhalt des Reisevertrages (siehe Reisebe-
stätigung) abändern.

4.  Vertrags- und Preisänderungen nach 
Vertragsschluss, erhebliche Vertragsänderungen 

4.1 NEUE WEGE behält sich vor, nach Vertragsschluss 
andere Vertragsbedingungen als den Reisepreis einseitig 
zu ändern, wenn die Änderungen unerheblich sind und 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden (z. 
B. bei Flugzeitenänderungen bis zu 4 Stunden, Routen-
änderungen in zumutbarem Umfang). NEUE WEGE hat den 
Kunden hierüber auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. 
per E-Mail, SMS) klar, verständlich und in hervorgehobener 
Weise über die Änderung zu unterrichten. Die Änderung ist 

nur wirksam, wenn sie diesen Anforderungen entspricht 
und vor Reisebeginn erklärt wird.
4.2 Erhebliche Vertragsänderungen: Kann NEUE WEGE 
die Reise aus einem nach Vertragsschluss eingetretenen 
Umstand nur unter erheblicher Änderung einer der we-
sentlichen Eigenschaften der Reiseleistungen (Art. 250 § 3 
Nr. 1 EGBGB) oder nur unter Abweichung von besonderen 
Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Vertrages geworden 
sind, verschaffen, so kann NEUE WEGE dem Kunden die 
entsprechende Leistungsänderung anbieten und verlan-
gen, dass der Kunde innerhalb einer vom Veranstalter be-
stimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot 
zur Leistungsänderung annimmt oder (2) seinen Rücktritt 
vom Vertrag erklärt. Das Angebot zu einer solchen Ver-
tragsänderung kann nicht nach Reisebeginn unterbreitet 
werden.
4.3 NEUE WEGE kann dem Kunden in seinem Angebot 
zu einer Vertragsänderung nach 4.2 wahlweise auch die 
Teilnahme an einer anderen Pauschalreise (Ersatzreise) 
anbieten, über die NEUE WEGE den Kunden nach Art. 250 
§ 10 EGBGB zu informieren hat.
4.4 Nach dem Ablauf einer vom Veranstalter nach 4.2 
bestimmten Frist gilt das Angebot zur Vertragsänderung 
als angenommen.
4.5 Tritt der Kunde nach 4.2 vom Vertrag zurück, findet 
§ 651h Abs. 1 S. 2 und Abs. 5 BGB entsprechend Anwen-
dung. Soweit NEUE WEGE infolge des Rücktritts des Kun-
den zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet ist, 
hat NEUE WEGE unverzüglich, auf jeden Fall innerhalb von 
14 Tagen nach dem Rücktritt, Zahlung zu leisten. Ansprüche 
des Kunden nach § 651i Abs. 3 Nr. 7 BGB bleiben unberührt
4.6.1 NEUE WEGE ist berechtigt, den bestätigten Reise-
preis zu erhöhen, soweit die begehrte Erhöhung sich 
unmittelbar aus einer nach Vertragsschluss erfolgten
a) Preisänderung für die Beförderung von Personen auf-
grund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energie-
träger,
b) einer Änderung der Steuern und sonstigen Abgaben für 
vereinbarte Reiseleistungen (Touristenabgaben; Hafen- 
oder Flughafengebühren sowie Sicherheitsgebühren im 
Zusammenhang mit der Beförderung; Einreise-, Aufent-
halts- und öffentlich-rechtliche Eintrittsgebühren, verän-
derte Kosten für die Insolvenzversicherung)
c) oder der Änderung der für die betreffende Pauschal-
reise geltenden Wechselkurse ergibt. Der Kunde kann eine 
Senkung des Reisepreises und Berechnung des neuen Rei-
sepreises verlangen (s. Ziffer 4.6.2), soweit eine begehrte 
Senkung sich unmittelbar aus einer nach Vertragsschluss 
erfolgten Änderung der in Ziffer 4.6.1 aufgeführten Positio-
nen ergibt und dies zu niedrigeren Kosten für NEUE WEGE 
führt. Soweit für NEUE WEGE dadurch Verwaltungskosten 
entstehen, können diese in tatsächlich entstandener Höhe 
vom errechneten Ermäßigungs- bzw. Erstattungsbetrag 
abgezogen werden, sie sind auf Verlangen des Kunden 
nachzuweisen.
4.6.2 Der Reisepreis wird maximal um den Betrag ver-
ändert, der sich bei Addition der Änderungsbeträge der in 
Ziffer 4.6.1 genannten Kostenbestandteile ergibt. Soweit 
einschlägige Änderungen die Reisegruppe als Gesamtheit 
betreffen, werden sie zunächst pro Kopf umgelegt. Zur 
Ermittlung des Umlagebetrages wird - je nachdem, was für 
die Kunden günstiger ist - entweder die konkret erwartete 
oder die ursprünglich kalkulierte durchschnittliche Teilneh-
merzahl zugrunde gelegt.
4.6.3 NEUE WEGE muss dem Kunden eine solche Preis-
erhöhung unter Angabe des Erhöhungsgrundes spätes-
tens am 21. Tag vor Reisebeginn auf einem dauerhaften 
Datenträger klar und verständlich unter Mitteilung der 
Berechnung mitteilen.
4.6.4 Eine Preiserhöhung bis zu 8 % ist einseitig wirksam. 
Erhöht sich der Reisepreis um mehr als 8 %, kann NEUE 
WEGE den Kunden spätestens am 21. Tag vor Reiseantritt 
auffordern, innerhalb angemessener Frist, die angebotene 
Preiserhöhung anzunehmen oder vom Vertrag zurückzu-
treten. Nach ausdrücklicher Annahme oder fruchtlosem 
Verstreichen einer solchen Frist gilt das Angebot als an-
genommen. Wählt der Kunde stattdessen den Rücktritt, so 
erhält er den Reisepreis unverzüglich zurück, Ansprüche 
auf Schadenersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bleiben unberührt (§ 651i Abs. 3 Nr. 7 BGB).

5.  Rücktritt durch den Kunden, Ersatzperson, 
Umbuchungen

5.1 Sie können jederzeit vor Beginn der Reise vom Reise-
vertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rück-

trittserklärung bei NEUE WEGE. Es wird empfohlen, den 
Rücktritt schriftlich oder elektronisch zu erklären.
5.2 Wenn Sie zurücktreten, verliert NEUE WEGE den 
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, kann aber vom 
Kunden eine angemessene Entschädigung verlangen. Dazu 
hat NEUE WEGE die folgenden Entschädigungspauschalen 
festgelegt, die sich nach dem Zeitraum zwischen der Rück-
trittserklärung und dem Reisebeginn, der zu erwartenden 
Ersparnis von Aufwendungen des Veranstalters und dem 
zu erwartenden Erwerb durch anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen in Prozent des Reisepreises, je nach 
Rücktrittszeitpunkt des Kunden, wie folgt bestimmen:
 y bis 30. Tag vor Reiseantritt 25 % des Reisepreises
 y ab 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt 30% des Reisepreises
 y ab 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 45 % des Reisepreises
 y ab 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 60 % des Reisepreises
 y ab 6. Tag bis zum Tag des Reiseantrittes  

und bei Nichtantritt 90 % des Reisepreises

Ihnen steht es frei, nachzuweisen, dass NEUE WEGE ein 
Schaden über haupt nicht oder nur in wesentlich niedri-
gerer Höhe als der berechneten Pauschalen entstanden 
ist. NEUE WEGE empfiehlt den Abschluss einer Reiserück-
trittversicherung oder einer Versicherung zur Deckung der Kos-
ten einer Unterstützung einschließlich einer Rückbeförderung 
bei Unfall, Krankheit oder Tod und vermittelt Ihnen gerne eine 
solche Versicherung. NEUE WEGE behält sich vor, in Ab-
weichung von den vorstehenden Pauschalen im Einzelfall 
eine ggf. höhere, konkret berechnete Entschädigung zu 
fordern und wird in diesem Fall die geforderte Entschädi-
gung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendun-
gen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistungen konkret beziffern und belegen.
5.3 NEUE WEGE kann keine Entschädigung verlangen, 
wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer 
Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände i. S. d. 
§ 651h Abs. 3 S. 2 BGB auftreten, die die Durchführung der 
Reise oder die Beförderung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchtigen.
5.4 Sie können bis zum Reisebeginn eine Ersatzperson 
innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf 
einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail) erklä-
ren, dass statt Ihrer eine Ersatzperson in die Rechte und 
Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in 
jedem Fall rechtzeitig, wenn sie NEUE WEGE nicht später 
als sieben Tage vor Reisebeginn zugeht. NEUE WEGE kann 
dem Eintritt der Ersatzperson widersprechen, wenn diese 
die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt 
eine Ersatzperson in den Vertrag ein, haftet sie und der 
ursprüngliche Kunde gegenüber NEUE WEGE als Gesamt-
schuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des 
Dritten entstehenden Mehrkosten.
5.5 Umbuchungen (d. h. Änderungen des Reisetermins, 
des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart) sind grundsätzlich nur durch 
Rücktritt vom Reisevertrag (Storno) zu den in (siehe 5.2) 
genannten Bedingungen (Rücktrittsentschädigung) und 
parallele Neuanmeldung möglich. Die Verfügbarkeit der 
Leistung ist jeder Umbuchung vorausgesetzt.
Ändert sich bei Bahnreisen lediglich der Abreiseort, werden 
bis zum 8. Tag vor Reisebeginn neben dem neu berechne-
ten Reisepreis zusätzlich nur 25 € pro Person in Rechnung 
gestellt.
5.6 Nimmt NEUE WEGE auf Wunsch des Kunden Umbu-
chungen nach Vertragsschluss vor, kann NEUE WEGE ein 
Umbuchungsentgelt von bis zu € 50,00 erheben. 
5.7 Fallen durch vom Kunden zu vertretende Umstände 
ohne mitwirkendes Verschulden durch NEUE WEGE bei 
der Vorbereitung oder Durchführung der Reise zusätzliche 
Kosten für Vertragsleistungen an (z. B. wegen einer er-
forderlichen kostenpflichtigen Flugreservierungs-/Ticket-
änderung bei fehlerhaften Namensangaben des Kunden), 
kann NEUE WEGE verlangen, dass der Kunde diese ersetzt.
5.8 Zahlungspflicht und Fälligkeit hinsichtlich der Rück-
trittsentschädigung sind unabhängig von Erstattungs-
pflichten durch eine Reiserücktrittsversicherung. Die Pflicht 
zur Zahlung der Versicherungsprämie wird vom Rücktritt 
nicht berührt.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen, die Ihnen ordnungs-
gemäß angeboten wurden, infolge vorzeitiger Rückreise, 
wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, die aus-
schließlich von Ihnen zu vertreten sind, nicht in Anspruch, 
so besteht kein Anspruch Ihrerseits auf anteilige Rück-
erstattung.

ALLGEMEINE REISEBEDINGUNGEN 
NEUE WEGE Seminare & Reisen GmbH



7. Rücktritt und Kündigung durch NEUE WEGE

7.1 NEUE WEGE kann bis spätestens 20 Tage vor Reise-
beginn wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
vom Vertrag zurücktreten, wenn sie in der jeweiligen vor-
vertraglichen Unterrichtung die Mindestteilnehmerzahl be-
ziffert sowie den Zeitpunkt angegeben hat, bis zu welchem 
die Rücktrittserklärung dem Reisenden vor dem vertraglich 
vereinbarten Reisebeginn spätestens zugegangen sein 
muss, und in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmer-
zahl und späteste Rücktrittsfrist angegeben hat.
7.2 NEUE WEGE kann vor Reisebeginn vom Vertrag 
zurücktreten, wenn sie aufgrund unvermeidbarer, außer-
gewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrages 
gehindert ist. In diesem Fall hat NEUE WEGE den Rücktritt 
unverzüglich nach Kenntnis des Rücktrittsgrundes zu er-
klären.
7.3 Tritt NEUE WEGE nach Ziffer 7.1 oder 7.2 zurück, so 
erhalten Sie die auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen 
unverzüglich zurück, spätestens innerhalb von 14 Tagen 
nach dem Rücktritt von NEUE WEGE.
7.4 NEUE WEGE kann ohne Einhaltung einer Frist den 
Reisevertrag kündigen, wenn der Reisende die Durchfüh-
rung der Reise ungeachtet einer Abmahnung durch NEUE 
WEGE nachhaltig stört oder wenn er sich in einem solchen 
Maße vertragswidrig verhält, dass eine Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung 
oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist mit ihm unzumut-
bar ist. Dabei behält NEUE WEGE den Anspruch auf den 
Reisepreis, muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen oder ähnliche Vorteile anrechnen lassen, 
die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich 
der ihr von den Leistungsträgern gut gebrachten Beträge. 
Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt der 
Störer selbst. Bei der Kündigung wird NEUE WEGE durch 
die jeweilige Reiseleitung vertreten.

8. Obliegenheiten des Reisenden, Hinweise

8.1 Falls Sie Ihre Reisedokumentation / Reiseunterlagen 
nicht spätestens 8 Tage vor dem Abreisetermin erhalten 
haben, bitten wir um umgehende Benachrichtigung. Eben-
so, wenn die Reiseunterlagen falsche Angaben in Bezug 
auf Ihre Person enthalten. Angabe- oder Tippfehler, die von 
den Angaben in Ihrem Personalausweis oder Reisepass 
abweichen, können die Mitnahme auf Flügen gefährden.
8.2 Es obliegt dem Kunden, vor der Reise ggf. unter Ein-
beziehung fach kundigen ärztlichen Rates selbst zu prüfen 
und überprüfen zu lassen, ob eine Teilnahme an den Kur-
sen und Reisen mit ihren spezifischen Inhalten mit seiner 
jeweiligen körperlichen Verfassung vereinbar ist.
8.3 Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen 
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen über die Schadensminderungspflicht mitzuwirken, 
eventuelle Schäden möglichst zu vermeiden oder nach 
Eintritt gering zu halten.

9.  Abhilfe bei Mängeln, Fristsetzung vor  
Kündigung des Reisenden

9.1 Auftretende Mängel sind stets unverzüglich der 
örtlichen Reiseleitung oder unter der unten genannten Ad-
resse / Telefonnummer anzuzeigen und dort ist innerhalb 
angemessener Frist um Abhilfe zu ersuchen. NEUE WEGE 
kann die Abhilfe verweigern, wenn sie unmöglich ist oder 
unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels 
und des Wertes der betroffenen Reiseleistung mit unver-
hältnismäßigen Kosten verbunden ist. NEUE WEGE kann 
in der Weise Abhilfe schaffen, dass sie eine gleich- oder 
höherwertige Ersatzleistung erbringt. Kann sie die Besei-
tigung des Mangels verweigern und betrifft der Mangel 
einen erheblichen Teil der Reiseleistungen, hat sie Abhilfe 
durch angemessene Ersatzleistungen anzubieten. Sofern 
NEUE WEGE infolge einer schuldhaften Unterlassung der 
Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die in § 651m BGB bestimmten Rechte geltend 
zu machen oder nach § 651n BGB Schadensersatz zu ver-
langen.
9.2 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich 
beeinträchtigt und leistet NEUE WEGE innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde 
den Reisevertrag kündigen. Der Bestimmung einer Frist 
durch den Kunden bedarf es lediglich dann nicht, wenn 
die Abhilfe durch NEUE WEGE verweigert wird oder wenn 
die sofortige Abhilfe notwendig ist. Wird der Vertrag vom 
Kunden gekündigt, so behält NEUE WEGE hinsichtlich der 
erbrachten und der zur Beendigung der Pauschalreise 
noch zu erbringenden Reiseleistungen den Anspruch auf 

den vereinbarten Reisepreis; Ansprüche des Kunden nach 
§ 651i Abs. 3 Nr. 6 und 7 BGB bleiben unberührt.

10.  Pass- und Visumerfordernisse, 
gesundheitspolizeiliche Vorschriften

10.1 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die 
Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst 
verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung 
dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, 
ausgenommen, NEUE WEGE hat ihre Hinweispflichten 
verschuldet nicht oder schlecht erfüllt. Insbesondere Zoll- 
und Devisenvorschriften sind einzuhalten. Der Reisende 
ist verantwortlich für das Beschaffen oder Mitführen der 
notwendigen Reisedokumente und muss selbst darauf 
achten, dass sein Reisepass oder sein Personalausweis für 
die Reise eine ausreichende Gültigkeit besitzt.
10.2 NEUE WEGE informiert den Kunden über Pass  und 
Visumerfordernisse des Bestimmungslandes, einschließ-
lich der ungefähren Fristen für die Erlangung von Visa 
sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten (z. B. polizeilich 
vorgeschriebene Impfungen und Atteste), die für die Reise 
und den Aufenthalt erforderlich sind.
10.3 Der Reisende sollte sich über sämtliche, über den 
nach Ziffer 10.2 genannten Umfang hinaus sinnvollen 
Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxemaß-
nahmen rechtzeitig selbst informieren und ggf. ärztlichen 
Rat zu Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken einho-
len. Auf allgemeine Informationen, erhältlich insbesondere 
bei den Gesund heitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen 
Ärzten, Tropenmedizinern (z. B. Internetseite des Bernhard-
Nocht-Institutes in Hamburg), reisemedizinischen Informa-
tionsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, wird diesbezüglich verwiesen.

11. Haftung, Haftungsbeschränkung

Die vertragliche Haftung von NEUE WEGE für Schäden, die 
keine Körperschäden sind und nicht schuldhaft herbeige-
führt werden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche, die 
nach Montrealer Übereinkommen gegeben sind.

12.  Informationspflichten über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens

Die EU Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
verpflichtet NEUE WEGE, den Kunden über die Identität 
der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen 
der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungs-
leistungen bei der Buchung zu informieren. Steht/stehen 
bei der Buchung die ausführende/n Fluggesellschaft(en) 
noch nicht fest, so ist NEUE WEGE verpflichtet, dem 
Kunden diejenige/n Fluggesellschaft(en) zu nennen, die 
wahrscheinlich die Flugbeförderung durchführen wird/
werden und unverzüglich sicherstellen, dass der Kunde 
unverzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese 
feststeht bzw. diese feststehen. Gleiches gilt, wenn die aus-
führende/n Fluggesellschaft(en) wechselt/wechseln. Die 
Liste der Fluggesellschaften mit Flugverbot in der EU ist 
auf der Internetseite https://ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air-ban_de und auf der Internetseite von NEUE 
WEGE einsehbar.

13. Datenschutz

Über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
informiert NEUE WEGE Sie in der Datenschutzerklärung 
auf der Website und bei Kontaktaufnahme im Datenschutz-
hinweis. Der Veranstalter hält bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten die Bestimmungen des BDSG und 
der DSGVO ein. Personenbezogene Daten sind alle Daten, 
die sich auf eine Person persönlich beziehen (z. B. Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse). Diese Daten werden verarbeitet, 
soweit es für die angemessene Bearbeitung Ihrer Anfrage, 
Buchungsanfrage, zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen oder für die Vertragserfüllung aus dem Rei-
severtrag erforderlich ist. Die Datenverarbeitung ist nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken 
zulässig. Ihre Daten werden ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Kunden nicht an nicht berechtigte Dritte weiter-
gegeben. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, seine 
gespeicherten personenbezogenen Daten abzurufen, über 
sie Auskunft zu verlangen, sie ändern, berichtigen oder lö-
schen zu lassen, ihre Verarbeitung einschränken zu lassen, 
ihrer Verarbeitung zu widersprechen, sie übertragen zu 
lassen oder sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Ver-
arbeitung zu beschweren (sämtliche Rechte der Art. 15 bis 
20 DSGVO). Die Daten werden gelöscht, wenn sie für die 
Vertragserfüllung nicht mehr erforderlich sind oder wenn 

ihre Speicherung gesetzlich unzulässig ist. Sofern Ihre 
personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtig-
ten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet 
werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 21 DSGVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können unter 
der Adresse datenschutz@neuewege.com mit einer E Mail 
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen oder uns 
unter der unten genannten Adresse kontaktieren. Mit einer 
Nachricht an datenschutz@neuewege.com kann der Kunde 
auch der Nutzung oder Verarbeitung seiner Daten für Zwe-
cke der Werbung, Markt  oder Meinungsforschung oder zu 
Marketing  zwecken jederzeit kostenfrei widersprechen.

14. Sonstiges

14.1 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirk-
sam sein oder werden, behalten die übrigen Bedingungen 
gleichwohl Gültigkeit und die Wirksamkeit des Reisever-
trages bleibt unberührt. Auf das gesamte Vertrags- und 
Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und NEUE WEGE 
findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
14.2 Soweit der Kunde Kaufmann oder juristische Per-
son des privaten oder des öffentlichen Rechtes oder 
eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von NEUE 
WEGE vereinbart.
14.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform 
zur Online-Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen 
Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten für im 
elektronischen Rechtsverkehr geschlossene Verträge be-
reit, die der Kunde unter https://ec.europa.eu/consumers/
odr findet. NEUE WEGE nimmt an einem Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht 
teil und ist auch nicht verpflichtet, an solchen Verfahren 
teilzunehmen. Ein internes Beschwerdeverfahren existiert 
nicht.

Reiseveranstalter:
NEUE WEGE Seminare & Reisen GmbH 
Am Getreidespeicher 11
53359 Rheinbach
Tel.: +49 (0) 2226 / 1588 - 00
Fax: +49 (0) 2226 / 1588 - 070
Email: info@neuewege.com 
Internet: www.neuewege.com
Geschäftsführung: Markus Hegemann, Johannes Reißland, 
Anna Katharina Hegemann
Umsatzsteuer-ID gem. § 27a UStG: DE162212069
Wesentliche Merkmale der Dienstleistung:  
Reiseveranstaltung  
Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung:
AXA Colonia, Colonia-Allee 10-20 51067 Köln.  
Räumlicher Geltungsbereich der Versicherung: weltweit.
Auf den Reisevertrag findet deutsches Recht Anwendung 
(siehe 14.1)
Stand: Mai 2023



Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. NEUE WEGE Seminare & Reisen 
GmbH, Geschäftsführer Markus Hegemann und Johannes Reißland, Am Getreidespeicher 11, 53359 Rheinbach („NEUE WEGE“) trägt 
die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt NEUE WEGE  über 
die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise 
inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall der Insolvenz von NEUE WEGE.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302:
•   Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
•   Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.
•   Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter 

oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.
•   Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten –  

auf eine andere Person übertragen.
•   Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und  

wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise.  
Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisevertrages übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich  
ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die  
entsprechenden Kosten sich verringern.

•   Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller  
Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird.  
Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben  
die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

•   Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnliche Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die  
Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

•   Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und  vertretbaren 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

•   Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt 
werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), 
wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der 
vertraglichen Pauschalreise leistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

•   Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und / oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder  
nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

•   Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
•   Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurück - 

er stattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein  
und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. NEUE WEGE  
hat eine Insolvenzversicherung bei HanseMerkur Reiseversicherung AG über die tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH,  
ab geschlossen.  
Die Reisenden können tourVERS unter der Anschrift Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg, Telefon +49 (0)40 244 2880  
erreichen, die HanseMerkur Reiseversicherung AG unter der Anschrift Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg,  
Telefon: +49 (0)40 4119-0, Fax: +49 (0)40 4119-3257, E-Mail: info@hansemerkur.de, kontaktieren, wenn ihnen Leistungen  
aufgrund der Insolvenz von NEUE WEGE verweigert werden.

gem. Richtlinie (EU) 2015/2302 zur Unterrichtung des Reisenden  
bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB
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